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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Geschäftsbereich des 
Oberbürgermeisters 
 
Ressort 000 - Büro OB 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Florian Kötter 
563-5893 
563-8464 
florian.koetter@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

06.06.2005 
 
VO/0777/05 

öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

22.06.2005 Hauptausschuss Beschlussempfehlung 
27.06.2005 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 

 

Benennung der Mitglieder für den Beirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 

 
Der Beirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal ist neu zu bilden, da seine Amtszeit mit dem 
Ablauf der 13. Wahlperiode des Landtages Nordrhein-Westfalen endet. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Für die Ernennung als Mitglieder für den Beirat der Justizvollzugsanstalt Wuppertal werden 
vorgeschlagen: 
 

1. ______________________________________________ 
 

2. ______________________________________________ 
 

3. ______________________________________________ 
 

4. ______________________________________________ 
 

5. ______________________________________________ 
 

6. ______________________________________________ 

 
 
 
 
Peter Jung 
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Begründung 

 
Nach der Allgemeinen Verfügung des Justizministers NRW vom 24. August 1998 – in der 
Fassung vom 28. Juli 2004 – (in der Anlage beigefügt) benennt der Rat der Stadt geeignete 
Personen für den Beirat.  
 
Der Rat der Stadt benennt 6 Personen. 
 
Es ist anzustreben, dass dem Beirat ein Mitglied des Landtags und je ein Vertreter einer 
Arbeitnehmer- und einer Arbeitgeberorganisation sowie eine in der Sozialarbeit tätige Person 
angehören. 
 
Die Vorschläge des Rates der Stadt und gegebenenfalls eigene Vorschläge reicht der 
Anstaltsleiter dem Präsidenten des Landesjustizvollzugsamtes Nordrhein-Westfalen ein, der 
die Mitglieder des Beirates ernennt. 

 

 
Anlagen 
 

Allgemeine Verfügung des Justizministers NRW 
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